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Erklärung der Kommission 

 

Die Kommission betont, dass es gegen Geist und Buchstaben der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 

(ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13) verstößt, systematisch Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 2 

Buchstabe b in Anspruch zu nehmen. Um diese Bestimmung geltend machen zu können, muss eine 

spezifische Notwendigkeit gegeben sein, von der Grundsatzregelung abzuweichen, der zufolge die 

Kommission den im Entwurf vorliegenden Durchführungsrechtsakt erlassen darf, wenn keine 

Stellungnahme vorliegt. Da Unterabsatz 2 Buchstabe b ein Abweichen von der in Artikel 5 Absatz 4 

aufgestellten allgemeinen Regel beschreibt, kann die Anwendung dieser Bestimmung nicht ohne 

Weiteres in das Ermessen des Gesetzgebers gestellt werden, sondern ist restriktiv auszulegen und 

daher zu begründen. 
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Erklärung der Kommission 

 

Die Kommission beabsichtigt, von ihrem Vorrecht Gebrauch zu machen, Leitlinien u.a. zur 

Risikobewertung für Kontrollpläne und erforderlichenfalls zum elektronischen Datenaustausch 

anzunehmen. 

 

Erklärung Österreichs 

 

Österreich begrüßt, dass die Regeln und allgemeinen Grundsätze für die Kontrollmechanismen 

harmonisiert und verbessert wurden. Allerdings ist es dringend erforderlich, dass sich die 

Mitgliedstaaten zur generellen Anwendung eines elektronischen Datenaustauschs verpflichten und 

dass entsprechende rechtliche Maßnahmen ergriffen werden. Nur so lassen sich die angekündigten 

Kosteneinsparungen in der Verwaltung erzielen. 
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